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Das damalige Entsorgungskonzept prägte auch die Suche nach einem Standort für ein Nukleares 
Entsorgungszentrum (NEZ), die 1977 in die Benennung des Standortes Gorleben durch die 
niedersächsische Landesregierung und die Übernahme dieses Vorschlags durch die 
Bundesregierung mündete. An den möglichen Standorten, die die KEWA ab 1974 im Auftrag der 
Bundesregierung bewertete, musste ein Salzstock vorhanden sein136, der in einer für die 
Endlagerung geeigneten Tiefe lag und entfernt vom nächsten Bergwerk war. Weitere 
Anforderungen an den Standort, wie „geringe Besiedlungsdichte“, „wenig Milchwirtschaft im 
Nahbereich“ oder „ausreichende Energie- und Wasserversorgung“ waren von den geplanten 
umfangreichen oberirdischen Entsorgungsanlagen geprägt.137  
Auf Drängen der niedersächsischen Landesregierung und auf Weisung des BMFT wurden im 
August 1976 die Untersuchungen an den drei im KEWA Standort – Auswahlverfahren 
ausgewählten Standorten – Wahn, Lichtenhorst und Lutterloh – eingestellt.  Zuvor hatte die 
KEWA aus 254 bundesweit untersuchten Standorten  zunächst 26 Standorte, dann 8 Standorte und 1

zuletzt 3 Standorte ausgewählt für eine Wiederaufarbeitungsanlage mit „Möglichkeiten der 
Verbringung radioaktiver Abfälle in den Untergrund in geologisch sichere Räume“. Der Standort 
Gorleben war bereits ausgeschieden. Er war weder unter den letzten 26 Standorten, noch unter 
den letzten 8 Standorten, noch unter den letzten 3 Standorten . Die letzten 8 Standorte wurden 2

zudem von zwei Experten des Bundesamtes für Bodenforschung und des Landesamtes für 
Bodenforschung bewertet . Die damalige Landesregierung wollte einen anderen Vorschlag 3

machen und präsentierte nach einer internen Prüfung und Beratung von wenigen Wochen einen 
Standort, der bereits ausgeschieden war: Den Standort Gorleben.  
Auf Grundlage einer Kabinettsentscheidung benannte die niedersächsische Landesregierung am 
22. Februar 1977 Gorleben als einzige Standortmöglichkeit. Ob es sich hierbei um eine 
wissenschaftlich fundierte oder um eine rein politische Entscheidung handelte, blieb im 
Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum Standort Gorleben zwischen den 
Regierungs- und den Oppositionsfraktionen völlig umstritten.140  
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Die Bundesregierung akzeptierte im Juli 1977 den Standortvorschlag von Niedersachen, nachdem 
sie zunächst sicherheits- und deutschlandpolitische Bedenken gegen eine 
Wiederaufarbeitungsanlage nahe der damaligen Grenze zur DDR geltend gemacht hatte.141 Die 
Niedersächsische Landesregierung, die im Zuge des Standortvorschlages eine 
sicherheitstechnische Überprüfung der geplanten Wiederaufarbeitungsanlage versprochen hatte, 
führte zwei Jahre nach der Standortvorauswahl von Gorleben Ende März und Anfang April 1979 
in Hannover ein umstrittenes Hearing zur sicherheitstechnischen Realisierbarkeit eines NEZs 
durch.142 Dieses fiel zeitlich mit einem schweren Störfall im amerikanischen Kernkraftwerk Three 
Mile Island zusammen und war Anlass für große Protestaktionen.  
Der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht erklärte im Mai 1979 vor dem Landtag in 
Hannover, dass „die politischen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Wiederaufarbeitungsanlage zur Zeit nicht gegeben sind“143 und empfahl der Bundesregierung, die 
Wiederaufarbeitung nicht weiter zu verfolgen, stattdessen Langzeitzwischenlager zu errichten und 
den Salzstock Gorleben durch Bohrungen auf seine Eignung zum Endlager zu untersuchen. Die 
Regierungschefs von Bund und Ländern einigten sich im September 1979 auf entsprechende neue 
Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke. Der Beschluss sah anstelle eine 
Nuklearen Entsorgungszentrums Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente in Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen, eine zügige Erkundung und Erschließung des Salzstockes Gorleben 
und weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Wiederaufarbeitung vor.144  
Mit der Errichtung der Brennelementlager in Ahaus und in Gorleben wurde der Beschluss vom 
28. September 1979 umgesetzt. Er sah zudem die bergmännische Erkundung des Salzstockes 
Gorleben vor, die mit Inkrafttreten des Standortauswahlgesetzes beendet wurde. Die Konflikte um 
Entsorgungsanlagen, vor allem um die Anlagen bei Gorleben, konnte der damalige Beschluss 
nicht befrieden. Über Jahrzehnte hin organisierten Atomkraftgegner aus dem Landkreis Lüchow-
Dannenberg in ihrer Heimatregion und auch in Hannover oder Berlin Proteste gegen die 
Errichtung von Entsorgungsanlagen oder gegen deren Belieferung mit radioaktiven Abfallstoffen. 
Die Inbetriebnahme des Brennelementlagers Gorleben im April 1995 führte zu einer Ausweitung 
der Proteste.145 Die Gegner der Entsorgungsanlagen nutzten die Transporte, die wegen des 
notwendigen umfangreichen Schutzes durch die Polizei allenfalls einmal pro Jahr stattfanden, um 
mit erheblicher Intensität für den Ausstieg aus der Kernkraft und gegen die Einrichtung eines 
Endlagers im Salzstock Gorleben zu protestieren.  
Die aus den 70er Jahren stammenden Protokolle und Unterlagen des Landeskabinetts, die die 
Vorauswahl des Standortes Gorleben betrafen, gab die niedersächsische Landesregierung erst im 
September 2009 frei.146 Einigkeit besteht darüber, dass die bevorstehende Suche nach dem 
Standort, der für die dauerhafte Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe bestmögliche Sicherheit 
gewährleistet, von Anfang an transparent und nach klar definierten Kriterien erfolgen muss. Dabei 
gibt es keine Vorfestlegung auf ein bestimmtes Endlagergestein.  
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Die niedersächsische Landesregierung suchte im Jahr 1977 einen Standort für ein 
Entsorgungszentrum von 1.200 Hektar Größe und schloss Standorte ohne entsprechende 
Ansiedlungsfläche aus. Die ab 1979 in Gorleben vorgesehenen Entsorgungsanlagen hatten dann 
aber lediglich etwa 50 Hektar Flächenbedarf.147 Das am 1. Januar 2014 in Kraft getretene 
Standortauswahlgesetz hob die Standortvorauswahl und Standortwahl des Jahres 1977 im 
Ergebnis auf. Der Salzstock Gorleben ist nicht länger Endlagerstandort, er könnte es nur erneut 
werden, wenn er sich im neuen Auswahlverfahren als der Standort erweist, der für die dauerhafte 
Lagerung hoch radioaktiver die bestmögliche Sicherheit gewährleistet.  
147  
Im Zusammenhang mit der Erkundung des Salzstocks Gorleben kritisierten Bürgerinitiativen 
häufig eine mangelnde Bürgerbeteiligung. Anlass dafür bot die Erkundung des Salzstocks und die 
Errichtung des Erkundungsbergwerks auf Grundlage des Bergrechtes, das keine 
Bürgerbeteiligung vorsah. Zudem musste das Erkundungsbergwerk so errichtet werden, dass es 
einer späteren Einrichtung eines Endlagers nicht zuwider lief. Auch dies provozierte Vorwürfe, es 
sollten ohne eine Beteiligung der Bürger vollendete Endlager-Tatsachen geschaffen werden. 
Demgegenüber ist bei der Standortsuche, die die Kommission vorbereitet, bereits bei jedem 
Auswahlschritt und damit weit vor einer untertägigen Erkundung von Standorten eine 
Bürgerbeteiligung vorgesehen.  
Ein weiterer häufig im Zusammenhang mit der Erkundung des Standorts Gorleben 
erhobener Vorwurf betraf den Umgang mit kritischen Wissenschaftlern, die 
abweichende Meinungen zu Eignung oder Beschaffenheit des Salzstocks vertraten. Auch 
dies wurde im Gorleben-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sehr 
unterschiedlich bewertet. Die Kommission ist der Ansicht, dass bei der Suche nach 
einem Standort mit bestmöglicher Sicherheit unterschiedliche wissenschaftliche 
Auffassungen in produktiven Streit treten sollen. Dabei müssen Vertreter von Regionen 
und Bürgerorganisationen die Möglichkeit haben, sich bei Wissenschaftlern ihres 
Vertrauens Rat zu holen und diese mit Aufgaben zu betrauen.


